DAS TELEGRAMM

1. Jahrgang, Ausgabe 1, Seite 2

SO NICHT: 
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DESHALB:

Reclaim the Streets! NO STREETS-Party in der Schützenallee 

Im Rahmen der Dienstagsdemos gegen den Bau der B31 Ost Neu gibt es kommenden 7. Oktober ein großes Straßenfest in der Schützenallee (Höhe Maria Hilf). Um 18.00 Uhr beginnt das Fest mit Spielen (Volleyball, Seilhüpfen, Wurfstand...) und Live-Musik mit Christian Schulz

(Rotzfreche Asphaltkultur). Daneben gibt es diverse Informationsstände, eine Cocktailbar und natürlich vegetarisches Essen der Volxküche. Ab 20.00 Uhr gibt es dann auf der gegenüberliegenden Wiese Tanzmusik mit DJ Ray. 
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'Mit dem Straßenfest wollen wir die Straße als Lebensraum für Menschen zurückerobern, die bereits heute schon unter den extremen Verkehrs-belastungen in Freiburg leiden' sagte Bernd Obrecht. Die B 31 Ost Neu würde nach Fertigstellung

mehr Verkehr in die Stadt leiten, als heute bereits die Gotthard-Route in der Schweiz zu verkraften hat, so Obrecht weiter. 

Das Motto der Aktion sei 'Reclaim the Streets' - die Straße zurückerobern. 'Es soll deutlich machen, daß wir nicht vor dem Mammutprojekt B31 Ost Neu resignieren, sondern mit viel Spaß und Lebensfreude aktiven und bunten Widerstand gegen eine menschenfeindliche Verkehrspolitik leisten', sagte Obrecht.

[image: image3.jpg]



B-31 neu: Beschwerde bei der Europäischen Men-schenrechtskommission 

Artikel 2, Absatz 2 des Grundgesetzes verpflichtet die öffentliche Gewalt, den einzelnen Bürger vor Schäden und Gefahren für Leben und Gesundheit zu schützen. Denselben Schutz verspricht Artikel 2, 1, S. 1 der Europäischen Menschen- rechtskommission.

 Die Aktionsbündnisse haben heute erfahren, daß ein Freiburger Bürger, der seine Grundrechte durch den Bau der B 31 neu verletzt sieht, eine Beschwerde bei der europäischen Kommission für Menschenrechte in Straßburg eingereicht hat. Der Sprecher der Aktionsbündnisse, Reiner Ehret, gab seiner Hoffnung Ausdruck, daß diese von nationalen Interessen freie Institution die evidenten Verstöße gegen das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, die durch den Bau einer Transitstraße mitten durch eng besiedeltes Wohngebiet entstünden, durch entsprechende Auflagen zur Änderung des Planfeststellungsbeschlusses ahnden wird. 

Tschüß bis zum nächsten Mal!

V.i.S.d.P.

Ellen Koppitsch

Umwelt- und Projektwerkstatt

Habsburgerstr. 9

79104 Freiburg

0761-554083
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